
I. Vertragsparteien und Vertragsgegenstand
1. Die Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH verkauft als Verkäufer, im Folgenden auch Verkäufer genannt,

dem Käufer das in diesem Vertrag näher beschriebene Fahrzeug gegen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises in
Raten zuzüglich der vereinbarten Zinsen, sonstiger Kosten, Abgaben und Nebengebühren unter Eigentumsvorbe-
halt. Handelt es sich beim Vertragsgegenstand um kein Fahrzeug, gelten die Bestimmungen dieses Vertrages sinn-
gemäß auch hiefür.

2. Für den Fall, dass dieser Vertrag neben dem Käufer auch durch einen oder mehrere weitere Käufer (Mitantragstel-
ler) geschlossen wird, gelten die in diesem Vertrag geregelten Rechte und Pflichten ohne Einschränkung auch für
diese(n). Mehrere Käufer haften dem Verkäufer gegenüber zur ungeteilten Hand. Mangels einer gesonderten
anderslautenden Vereinbarung wird das Eigentum am Fahrzeug mit der Bezahlung sämtlicher Ansprüche des Ver-
käufers allen Käufern ins (anteilige) Miteigentum übertragen.

3. Technische Änderungen des Fahrzeuges sowie Änderungen des Ausstattungsumfanges bis zur Übergabe bleiben
vorbehalten und bewirken keine wie immer gearteten Ansprüche des Käufers, sofern das Fahrzeug nicht erheblich
geändert wird und die Änderungen für den Käufer zumutbar sind.

4. Die im Nachfolgenden verwendeten Begriffe „Unternehmer“ und „Verbraucher“ sind im Sinn § 1 des Konsumen-
tenschutzgesetzes zu verstehen.

II. Vertragsschluss und -anpassung, Kaufoption
1. Der Käufer ist an sein Vertragsanbot bis zu einem allfälligen Rücktritt gemäß Punkt III.1., zumindest aber bis zum

Ablauf von drei Wochen nach dem voraussichtlichen Liefertermin gebunden.
2. Die Annahme des Vertragsanbots des Käufers durch den Verkäufer erfolgt durch Übergabe des Fahrzeuges an den

Käufer, spätestens aber mit Gegenzeichnung des Vertrages durch den Verkäufer.
3. Wenn der Verkäufer das Vertragsanbot des Käufers inhaltlich abändert und in dieser Form annimmt, werden (auch)

diese Änderungen zum Vertragsinhalt, es sei denn, der Käufer widerspricht dagegen binnen sechs Wochen, nach-
dem er schriftlich auf die vorgenommene Änderung und auf die Bedeutung seines allfälligen Schweigens im Sinn
dieses Punktes ausdrücklich hingewiesen wurde oder aber der Vertrag war bereits im Sinn des Punktes II.2. zustan-
de gekommen. In gleicher Weise hat der Verkäufer auch das Recht, während der Vertragslaufzeit die Bestimmungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzupassen.

III. Rücktrittsrechte des Käufers
1. Der Käufer vereinbart mit dem Lieferanten zunächst lediglich einen voraussichtlichen Liefertermin. Wenn sich die-

ser um mehr als drei Wochen verzögert hat, steht dem Käufer das Recht zu, nach schriftlicher Mahnung unter Set-
zung einer Nachfrist von zumindest drei Wochen von diesem Vertrag zurückzutreten.

2. Ist der Käufer Konsument, hat er das Recht, binnen 14 Tagen ab Vertragsabschluss vom Vertrag zurückzutreten,
womit auch ein allfälliges Versicherungsverhältnis im Sinn des Punktes XI.5. aufgelöst wird. Der Käufer hat in die-
sem Fall das Fahrzeug an den Lieferanten zurückzustellen, wobei Punkt XIV. sinngemäß anzuwenden ist, und dem
Verkäufer für den Zeitraum seit der Übergabe des Fahrzeuges (a) die angelaufenen (Tages)zinsen auf Basis des Soll-
zinssatzes, des Barzahlungspreises und der Anzahl der Kalendertage bis zum Tag der Rückstellung, (b) die entstan-
dene Wertminderung in Höhe jener, von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen festzustellenden Differenz
zwischen dem Händlerverkaufs- und dem Händlereinkaufspreis bei einer Laufleistung bis zur Rückstellung von 50
km oder mehr pro Tag, ansonsten verhältnismäßig weniger, zumindest jedoch das amtliche Kilometergeld pro gefah-
renem Kilometer inkl. USt., (c) einen allfällige Reparaturkostenaufwand und (d) für den Fall, dass eine Rückstellung
des Fahrzeuges nicht mehr möglich ist, den Verkehrswert des Fahrzeuges zu ersetzen. Wenn und soweit nicht
ohnehin eine Versicherungsdeckung besteht, ist die Ersatzpflicht des Käufers gemäß lit. b) bis d) mit dem Barzah-
lungspreis abzüglich einer allenfalls geleisteten Anzahlung begrenzt. Nach dem erfolgten Rücktritt hat der Verkäu-
fer dem Käufer über dessen Aufforderung umgehend ein Anbot zum sofortigen Verkauf des Fahrzeuges zu unter-
breiten.

IV. Übergabe und Übernahme
1. Sämtliche Konditionen des Ankaufs, alle Spezifikationen betreffend das Fahrzeug wie auch die Modalitäten der Lie-

ferung sind zunächst zwischen dem Lieferanten und dem Käufer zu vereinbaren. Mit einer entsprechenden Bestäti-
gung des Verkäufers an den Lieferanten schließt dieser den zwischen dem Lieferanten und dem Käufer verhandel-
ten Kaufvertrag mit dem Lieferanten ab.

2. Der Käufer hat das Fahrzeug anlässlich der Übernahme auf seinen vertragsgemäßen Zustand sowie seine Mängel-
freiheit eingehend zu überprüfen, für den Verkäufer, der dadurch Eigentum daran erwirbt, vom Lieferanten zu über-
nehmen und dies dem Verkäufer zu bestätigen. Entspricht das Fahrzeug nicht dem vertragsgemäßen Zustand oder
haften ihm Mängel an, hat der Käufer die Übernahme zu verweigern und den Verkäufer hievon umgehend zu ver-
ständigen. Ist der Käufer Unternehmer, erfolgt die Lieferung ausschließlich auf seine Gefahr.

3. Die Übergabe des Fahrzeuges an den Käufer setzt voraus, dass dieser die vereinbarte Anzahlung geleistet und dem
Verkäufer bzw. Lieferanten gegenüber die allenfalls erforderlichen Informationen für die Inanspruchnahme der
umsatzsteuerrechtlichen Binnenmarktregelung bekannt gegeben hat. Die Übergabe des Fahrzeuges an den Käufer
stellt insoweit keine Zahlungsbestätigung dar.

4. Befindet sich der Käufer mit der Übernahme des Fahrzeuges unverschuldet in Verzug, ist der Verkäufer berechtigt,
unter Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten und dem Käufer die Kosten der Bonität-
sprüfung von EUR 240,00 inkl. 20 % USt. sowie allfällige (Storno)kosten des Lieferanten weiterzuverrechnen. Trifft
den Käufer am Verzug hingegen ein Verschulden, ist der Verkäufer berechtigt, entweder an der Erfüllung des Ver-
trages festzuhalten oder unter Setzung einer Nachfrist von 14 Tagen vom Vertrag zurückzutreten. Im Fall des Rück-
tritts hat der Verkäufer das Recht, entweder das Vertragsverhältnis abzurechnen, oder unabhängig vom Nachweis
eines tatsächlichen Schadens an pauschaliertem Schadenersatz (Konventionalstrafe) fünf Prozent des Barzah-
lungspreises zu begehren.

5.   Ist der Käufer Unternehmer, gilt abweichend von Punkt IV.4. Folgendes: Die Konventionalstrafe ist von einem Ver-
schulden des Käufers unabhängig. Das Vorliegen von lediglich geringfügigen Mängeln berechtigt den Käufer (Unter-
nehmer) nicht, die Übernahme zu verweigern.

V. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleibt das Fahrzeug im Eigentum des Verkäufers. Für den Fall des qualifizierten
Zahlungsverzuges im Sinn des Punktes XIII.2. lit. a) ist dieser unbeschadet des Rechtes auf Rücktritt vom Vertrag
berechtigt, das Fahrzeug unter Aufrechterhaltung des Kaufvertrages zurückzufordern bzw. einzuziehen und freihän-
dig unter Anrechnung auf die offenen Forderungen aus diesem Vertrag an Dritte zu veräußern (Punkt XVI.).

VI. Nutzungsrecht und Pflichten des Käufers
1. Das Nutzungsrecht des Käufers am Fahrzeug beschränkt sich bis zur vollständigen Zahlung aller Raten und sonsti-

gen Ansprüche des Verkäufers auf den vereinbarten oder sonst für die (Bau)Art desselben üblichen Verwendungs-
zweck. Eine Änderung der Einsatzart bzw. der Gebrauchsbedingungen, insbesondere der Einsatz zu Fahr-
schulzwecken, als Taxi, zu sportlichen Zwecken oder die entgeltliche, insbesondere gewerbliche Weitergabe an Drit-
te, bedarf der vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verkäufers.

2. Die Überlassung des Fahrzeuges an einen Dritten, über dessen (Lenker)Berechtigung und Fahrtauglichkeit sich der
Käufer zuvor zu vergewissern hat, ist nur vorübergehend und unentgeltlich gestattet.

3. Die Verbringung des Fahrzeuges ins europäische Ausland für die Dauer von mehr als zwei Monaten innerhalb eines
Kalenderjahres ist dem Verkäufer vorab unter Nennung des jeweiligen ausländischen Standortes zu melden. Die
Verbringung desselben in Staaten, die nicht der Europäischen Union angehören oder in Gebiete, in denen gemäß
den Bedingungen des geschlossenen bzw. jenen eines üblicherweise gemäß Punkt XI.1. abzuschließenden Kasko-
versicherungsvertrages kein oder nur eingeschränkter Versicherungsschutz besteht, ist unzulässig.

4. Das Fahrzeug darf nur im Inland und nur auf den Käufer behördlich zugelassen werden. Die Zulassung wie auch die
Einholung weiterer, allenfalls erforderlicher Anzeigen oder Bewilligungen erfolgt ausschließlich durch den Käufer auf
dessen Risiko und seine Kosten. Für den Fall, dass dem Käufer der Typenschein, der Teil II des Zulassungsscheins,
das COC-Papier, der Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank oder die Einzelgenehmigung des jeweiligen
Fahrzeuges übergeben wird, hat dieser für eine ehest mögliche behördliche An- bzw. Ummeldung desselben zu sor-
gen und diese Unterlagen hernach umgehend dem Verkäufer eingeschrieben zurückzusenden. Im Fall des Rücktritts
des Verkäufers hat dieser das Recht, die Abmeldung des Fahrzeuges auch im Namen und auf Rechnung des Käu-
fers vorzunehmen.

5. Der Verkäufer ist berechtigt, das Fahrzeug in Abstimmung mit dem Käufer – bei Gefahr in Verzug jedoch jederzeit –
zu besichtigen und auf seinen Zustand zu überprüfen bzw. durch Dritte überprüfen zu lassen.

6. Nachträgliche Einbauten sind zulässig, sofern sie entweder reparaturbedingt erforderlich sind oder eine verkehrs-
übliche Verbesserung des Fahrzeuges darstellen (z.B. Radio, Navigationssystem, Standheizung etc.). Soweit dazu
eine behördliche Bewilligung erforderlich ist, ist vorab die Zustimmung des Verkäufers einzuholen. Der Einbau hat
in jedem Fall ausschließlich durch eine Werkstatt der Kundendienstorganisation der Fahrzeugmarke zu erfolgen. Das
Eigentum an solchen Komponenten folgt mit deren Einbau dem Eigentumsrecht des Fahrzeuges, sodass es
zunächst entschädigungslos auf den Verkäufer übergeht und der Käufer an den Komponenten ein Anwartschafts-
recht erhält. Anderes gilt nur für den Fall, dass solche Einbauten – nur diesfalls berechtigterweise – wiederum aus-
gebaut werden können und bis zu einer allfälligen Rückstellung nach einem Rücktritt auch fachgerecht entfernt wer-
den, ohne dass die optische Erscheinung, die Substanz oder die Funktionsfähigkeit des Fahrzeuges beeinträchtigt
werden. Alle sonstigen Einbauten und Veränderungen am Fahrzeug (z.B. Veränderung der Karosserie, Beschriftun-
gen, Lackierungen etc.) sind nur dann zulässig, wenn der Verkäufer dazu vorab seine Zustimmung erteilt hat. Ver-
änderungen dieser Art sind für den Fall der Rückstellung bei einem Rücktritt auf Kosten des Käufers zu entfernen
und der ursprüngliche Zustand wiederherzustellen. Wertsteigernde Einbauten sind – soweit sie vom Käufer nicht
bereits entfernt wurden – vom Verkäufer zur Schätzung und Verwertung im Fahrzeug zu belassen. 

7. Der Käufer hat alle sich aus dem Betrieb und der Erhaltung des Fahrzeuges ergebenden gesetzlichen Verpflichtun-
gen, insbesondere die termingerechte Vorführung zu Überprüfungen nach den Bestimmungen des Kraftfahrzeugge-
setzes, zu erfüllen und den Verkäufer insoweit schad- und klaglos zu halten.

8. Der Käufer hat das Fahrzeug auf seine Kosten nach den Vorschriften der Betriebs- bzw. Bedienungsanleitung des
Herstellers zu behandeln und zu gebrauchen wie auch regelmäßig und ausschließlich in einer Werkstatt der Kun-
dendienstorganisation der Fahrzeugmarke warten, instand halten und erforderlichenfalls auch umgehend reparie-
ren zu lassen. Der Käufer hat sicherzustellen, dass das Fahrzeug nur in verkehrs- und betriebssicherem Zustand
benützt wird.

9. Ausfälle oder deutliche Fehlfunktionen des Kilometer- bzw. Betriebsstundenzählers sowie Beschädigungen der Ver-
plombungen solcher Geräte sind unverzüglich dem Verkäufer bekannt zu geben und reparieren zu lassen. Soweit in
einem solchen Fall über die Höhe der bisherigen Laufleistung keine Einigung erzielt werden kann, hat der Verkäufer
darüber ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen einzuholen.

10. Der Käufer hat das Fahrzeug von Rechten Dritter freizuhalten. Von (gerichtlich) geltend gemachten Ansprüchen Drit-
ter auf das Fahrzeug, dessen Diebstahl, Entwendung, grober Beschädigung oder Verlust hat der Käufer den Ver-
käufer unverzüglich zu verständigen. Der Käufer trägt die Kosten für sämtliche Maßnahmen zur Abwehr des Zugriffs
Dritter und/oder zur Wiederherstellung der Gewahrsame des Käufers oder des Verkäufers.

11. Ist der Käufer Unternehmer, ist er verpflichtet, dem Verkäufer bei Buchführungspflicht seine Jahresbilanz, ansonsten
seine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung umgehend nach deren Fertigstellung, spätestens jedoch binnen eines Kalen-
derjahres nach dem Ende des betreffenden Wirtschaftsjahres zu übermitteln, ohne dass es hiezu einer gesonderten
Aufforderung durch den Verkäufer bedarf. Für den Fall, dass der Käufer dieser Verpflichtung trotz schriftlicher Auf-
forderung nicht nachkommt und einen oder mehrere Leasing- und/oder Ratenkaufverträge mit dem Verkäufer
abgeschlossen hat, deren Bruttoanschaffungswerte den Betrag von insgesamt EUR 100.000,00 übersteigen, ver-
einbaren die Vertragsteile für jeden Vertrag eine verschuldensunabhängige Konventionalstrafe im Umfang einer
monatlichen Kaufpreis- bzw. Leasingrate sowie in Höhe der Hälfte dieses Betrages für jeden weiteren (angefange-
nen) Monat des Verzugs.

VII. Raten, Zinsen, Kosten und Umsatzsteuer
1. Die Höhe der monatlichen Rate errechnet sich aus dem Barzahlungspreis (Gesamtkreditbetrag) abzüglich der Anzah-

lung und der Schlussrate dividiert durch die Anzahl der vereinbarten Monatsraten und zuzüglich der vorschüssig
berechneten Zinsen für die Kreditierung aller Monatsraten und der Schlussrate.

2. Der Käufer ist verpflichtet, sämtliche mit der Innehabung, Zulassung und der Nutzung des Fahrzeuges in Verbindung
stehenden Kosten und Aufwendungen zu tragen und den Verkäufer insoweit schad- und klaglos zu halten. Neben
der Bezahlung der Anzahlung, der Monatsraten sowie der Schlussrate hat der Käufer dem Verkäufer darüber hinaus
[a] die Bearbeitungsgebühr, [b] die Kosten der Bonitätsprüfung, [c] die Prämien für eine allenfalls vereinbarte Kre-
ditversicherung, [d] die Kosten eines allfälligen Einzugs und der Schätzung des Fahrzeuges, [e] Abschleppkosten,
Park- und Standgebühren und [f] zusätzliche Bearbeitungsgebühren für den Fall einer durch den Käufer veranlassten
oder von ihm gewünschten Änderung oder Anpassung des Ratenkaufvertrages zu bezahlen.

3. Eine entsprechende Anpassung der monatlichen Rate ist vorzunehmen bei [a] einer Änderung des Zinsniveaus im
Sinn des Punktes VII.4., [b] einer Erhöhung oder Ermäßigung des Kaufpreises für das Fahrzeug zwischen dem Zeit-
punkt der Unterfertigung des Vertragsanbots durch den Käufer und der Übergabe, sowie [c] bei einer gesetzlichen
Änderung von Steuern und Abgaben. Ist der Käufer Verbraucher erfolgt eine Anpassung frühestens nach dem Ablauf
von zwei Monaten ab dem Vertragsbeginn.

4. Soweit im Vertrag nicht ausdrücklich eine Fixzinsvereinbarung getroffen wurde, wird der jeweilige
Restkaufpreis variabel verzinst, wobei für die Anpassung des Zinssatzes der Monatsdurchschnitt des von der
Österreichischen Nationalbank veröffentlichten 3-Monats-EURIBOR maßgeblich ist. Soweit im Vertrag keine Zins-
basis vereinbart wurde, gilt der vom Verkäufer vor der Unterfertigung des Ratenkaufantrages durch den Käufer
zuletzt angebotene Indexwert, subsidiär jener, der zu diesem Zeitpunkt zuletzt veröffentlicht war.  Künftige Schwan-
kungen dieses Indikators um bis zu 0,25 Prozentpunkte bleiben unberücksichtigt, wie auch Anpassungen innerhalb
der ersten beiden Monate ab Vertragsbeginn. Im Fall der Überschreitung dieser Grenze wird die monatliche Rate
jedoch entsprechend angepasst. Ist der Käufer Konsument wirkt eine Anpassung zu seinen Lasten erst nach der
Verständigung über den geänderten Sollzinssatz und die angepasste monatliche Rate. Jener Indexwert, der die
Anpassung auslöst, bildet die neue Basis. Ist der Käufer Unternehmer wird der aus der Veränderung errechnete Zins-
satz auf volle 0,125 Prozentpunkte aufgerundet. Zinsanpassungen erfolgen jeweils am Beginn eines Quartals auf der
Basis des zuletzt veröffentlichten Indexwertes. Falls der vereinbarte Indikator künftig nicht mehr bestehen sollte,
wird die Zinsanpassung anhand eines Indikators vorgenommen, der diesem nachfolgt oder ihm wirtschaftlich am
nächsten kommt.

5. Die Vertragsteile vereinbaren zur Sicherstellung der Werthaltigkeit des Fahrzeuges während der Vertragsdauer eine
Obergrenze der jährlichen Laufleistung. Wird diese berechnet nach der anteiligen Vertragslaufzeit um mehr als 10%
überschritten, hat der Käufer den Verkäufer hievon umgehend zu unterrichten. Für den Fall einer dahingehenden
Überschreitung hat der Verkäufer das Recht einen Teil der Schlussrate im Umfang der gefahrenen Mehrkilometer
multipliziert mit 0,005 Promille des Barzahlungspreises, zumindest aber zwanzig Cent, vorzeitig fällig zu stellen. Im
Rahmen der Berechnung und Fälligstellung der restlichen Schlussrate am Vertragsende ist für eine solche Voraus-
zahlung analog zur Regelung des Punktes XV.5. lit. b) eine entsprechende Zinsgutschrift zu erteilen.

6. Jede vorzeitige Zahlung durch den Käufer ist unter kontokorrentmäßiger Einrechnung einer Abzinsung nach dem
jeweils aktuellen Sollzinssatz zunächst von der Schlussrate abzuziehen. Wird die Schlussrate dadurch zur Gänze
getilgt, ist der Restbetrag – wiederum unter Einrechnung der jeweils entsprechenden Abzinsung – sukzessive auf
die monatlichen Raten, beginnend mit der letzten Monatsrate, anzurechnen, womit eine entsprechende Verkürzung
der Vertragslaufzeit bewirkt wird. Ist der Käufer Unternehmer, erfolgt die Berechnung der Abzinsung auf der Grund-
lage des jeweils aktuellen 3-Monats-EURIBOR.

7. Der Käufer stimmt hiermit dem Bankeinzugsverfahren zu und verpflichtet sich zur Abgabe aller hierfür erforderlichen
Erklärungen.

8. Handelt es sich beim vertragsgegenständlichen Fahrzeug um ein Gebrauchtfahrzeug und erfolgt der Ankauf durch
den Verkäufer vom Lieferanten ohne Umsatzsteuerausweis, unterliegt dieser Vertrag der Differenzbesteuerung
gemäß § 24 Umsatzsteuergesetz, sodass hinsichtlich der (Raten)Zahlungen kein Umsatzsteuerausweis erfolgt und
dem Käufer daher auch kein Vorsteuerabzug zusteht.

9. Ist der Käufer Verbraucher hat ihm der Verkäufer auf Verlangen jederzeit einen Tilgungsplan im Sinn des § 10 des
Verbraucherkreditgesetzes zu übersenden.

VIII. Zahlung, Zahlungsverzug und Aufrechnung
1. Die vereinbarte Anzahlung ist spätestens bei Übergabe des Fahrzeuges zu leisten, die monatlichen Raten jeweils am

ersten eines jeden Monats im Voraus, beginnend mit dem Ersten jenes Monats, welches auf die Übergabe oder Zulas-
sung des Fahrzeuges folgt. Die Schlussrate ist am Letzten jenes Monats zu leisten, in welchem die letzte monatliche
Rate fällig wird. Die Bearbeitungsgebühr und die Kosten der Bonitätsprüfung werden mit der ersten Rate zur Zahlung
fällig. Alle sonstigen Ansprüche des Verkäufers sind binnen 10 Tagen nach Rechnungsstellung zu bezahlen.

2. Zahlungsanweisungen, Schecks und Wechsel werden unter Berechnung aller Spesen, nur bei gesonderter Verein-
barung und stets nur zahlungshalber entgegengenommen.

3. Gegen Ansprüche des Verkäufers ist jegliche Aufrechnung mit allfälligen Gegenforderungen des Käufers ausge-
schlossen. Ist der Käufer Verbraucher, ist eine Aufrechnung hingegen zulässig für den Fall der Zahlungsunfähigkeit
des Verkäufers und jeweils mit Forderungen, die im Zusammenhang mit diesem Kaufvertrag stehen, vom Verkäufer
anerkannt, oder gerichtlich festgestellt wurden.

4. Ist der Käufer Unternehmer, ist der Verkäufer berechtigt, gegen dessen Forderungen aus diesem Vertrag mit eige-
nen Forderungen, die dem Verkäufer aus anderen Verträgen bzw. Rechtstiteln zustehen, aufzurechnen.

5. Ist der Käufer Unternehmer vereinbaren die Vertragsteile Verzugszinsen im Ausmaß von acht, anson-
sten von fünf Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Sollzinssatz.

6. Im Verzugsfall hat der Käufer pro Mahnung eine Bearbeitungsgebühr im Umfang von einem Prozent der einge-
mahnten Forderung, zumindest jedoch EUR 6,00 und höchstens von EUR 15,00 inkl. 20 % USt. zuzüglich aller
Bankspesen, insbesondere aus einer allfälligen Rückbelastung, zu bezahlen.

7. Gerät der Käufer mit der Zahlung länger als sechs Wochen in Verzug und hat der Verkäufer den Käu-
fer unter Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen erfolg-
los gemahnt, ist der Verkäufer unbeschadet der Regelung in Punkt XIII.2. lit. a) berechtigt, die Schluss -
rate zur sofortigen Zahlung fällig zu stellen. Solange der Vertrag nicht bereits aufgelöst ist, hat der Käufer die
Möglichkeit, sich von dieser Zahlungsverpflichtung dadurch zu befreien, indem er längstens binnen 14 Tage ab Fäl-
ligstellung die Hälfte des eingeforderten Betrages an den Verkäufer bezahlt. Zahlungen gemäß diesem Vertrags-
punkt sind im Sinn des Punktes VII.6. – im Fall des verschuldeten Zahlungsverzuges jedoch mit einer Abzinsung auf
der Grundlage des jeweils aktuellen 3-Monats-EURIBOR – zu verbuchen.

IX. Gewährleistung
1. Der Verkäufer tritt mit Abschluss dieses Vertrages, jedoch aufschiebend bedingt mit der Übernahme des Fahrzeu-

ges und Bestätigung seiner Mängelfreiheit durch den Käufer, diesem sämtliche dem Verkäufer selbst aus dem Kauf-
vertrag mit dem Lieferanten zustehenden Gewährleistungs-, Garantie- und Schadenersatzansprüche einschließlich
der Ansprüche aus Mangelfolgeschäden ab und nimmt der Käufer diese Abtretung an. Wenn und soweit hievon
Rechte umfasst sind, welche über die bereits gesetzlich zustehenden Ansprüche aus dem geschlossenen Kaufver-
trag hinausgehen (z.B. Garantie), hat der Verkäufer diese dem Käufer über dessen Wunsch darzustellen. Für den Fall
des Rücktritts fallen diese Ansprüche wiederum an den Verkäufer zurück, was hiermit bereits vereinbart und mit der
tatsächlichen Rückstellung bzw. dem Einzug des Fahrzeuges bewirkt wird.

2. Wenn der Käufer, so er als Verbraucher anzusehen ist, die ihm abgetretenen Ansprüche gegen den Lieferanten,
Importeur oder Hersteller (gerichtlich) geltend macht, erfolgt dies auf sein Risiko und seine Kosten; dem Verkäufer
hat er hierüber (laufend) zu berichten. Der Käufer hat den Verkäufer für den Fall des Auftretens wesentlicher Män-
gel umgehend zu verständigen und dem Verkäufer eine Begutachtung des Mangels zu ermöglichen. Sollte der Käu-
fer die ihm abgetretenen Ansprüche nicht umgehend gegenüber dem Lieferanten geltend machen, hat der Verkäu-
fer das Recht nicht aber die Pflicht, vom Käufer die unentgeltliche Rückabtretung sämtlicher Rechte im Sinn des
Punktes IX.1. zu fordern, um diese Ansprüche nach eigenem Ermessen, im eigenen Namen und auf eigenes Risiko
geltend zu machen. Der Verkäufer hat jederzeit das hiermit vereinbarte Recht, dem Käufer die gegenständlichen
Ansprüche wiederum unentgeltlich abzutreten. Wenn und soweit dem Käufer gesetzliche Gewährleistungs- oder
Schadenersatzansprüche, nicht aber auch darüberhinausgehende Ansprüche etwa aus Garantie, gegenüber dem
Verkäufer zustehen, die vom Lieferanten nicht (mehr) erfüllt werden können oder müssen, haftet der Verkäufer dem
Käufer hiefür. Ansonsten sind ab der bewirkten Abtretung der Rechte im Sinn des Punktes IX.1. jedoch sämtliche
dieser Ansprüche des Käufers gegen den Verkäufer ausgeschlossen.
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3. Ist der Käufer hingegen Unternehmer, gelten die Regelungen des Punktes IX.2. mit folgenden Abweichungen: Der
Käufer ist verpflichtet, Ansprüche im Sinn des Punktes IX.1. umgehend und fristgerecht im eigenen Namen und auf
eigenes Risiko gegenüber dem Lieferanten und/oder dem Hersteller nötigenfalls auch gerichtlich geltend zu
machen und den Verkäufer hievon (laufend) zu informieren. Nach der erfolgten Abtretung der Ansprüche gemäß
Punkt IX.1. an den Käufer ist eine allfällige Haftung des Verkäufers aus Gewährleistung, Garantie, Schadenersatz
wegen Mängel am Fahrzeug einschließlich Mangelfolgeschäden gänzlich ausgeschlossen, wie der Käufer auch kein
Recht hat, aufgrund von Mängeln oder Schäden die monatlichen Raten oder sonstige Zahlungen zu reduzieren oder
gar einzustellen.

4. Vom Käufer geltend gemachte Leistungsansprüche im Rahmen der Preisminderung oder Wandlung dürfen von die-
sem ausschließlich zur direkten Zahlung an den Verkäufer begehrt werden. Zahlungen dieser Art sind im Rahmen
der Vertragsabrechnung zugunsten des Käufers als solche im Sinn des Punktes VII.6. zu berücksichtigen. Ein Ver-
gleich über bzw. ein Verzicht auf Ansprüche auf Wandlung oder Preisminderung bedarf jeweils der vorherigen Ein-
willigung des Verkäufers.

5. Den Verkäufer trifft für den Fall der Beschädigung oder des Untergangs auch infolge Zufalls bzw. höherer Gewalt
keine Pflicht zur Instandsetzung des Fahrzeuges. Der Verkäufer haftet auch für keine bestimmte abgabenrechtliche
Behandlung oder Einordnung dieses Vertrages durch die Finanzbehörden.

X. Reparaturen und Schadensabwicklung
1. Der Käufer hat bei der Abwicklung von Schäden am Fahrzeug, insbesondere bei möglichen Ersatzansprüchen gegen

einen Versicherer oder Dritten, 
a) umgehend eine entsprechende Versicherungsmeldung samt dem Hinweis zu erstatten, dass es sich um ein Fahr-

zeug handelt, das im Vorbehaltseigentum des Verkäufers steht,
b) das Fahrzeug zusammen mit einer entsprechenden Schadensmeldung ausschließlich einer Werkstätte der Kun-

dendienstorganisation der Marke des Fahrzeuges zur Schadensbegutachtung zu übergeben, wobei auf das 
bestehende Ratenkaufverhältnis ausdrücklich hinzuweisen ist, und

c) bei Schäden, die einen Reparaturaufwand von EUR 1.500,00 inkl. USt. übersteigen, ohne Verzögerung den Ver-
käufer zu verständigen.

2. Sofern nicht ein eindeutiger technischer oder wirtschaftlicher Totalschaden vorliegt, hat der Käufer die Vertrags-
werkstätte im eigenen Namen und auf eigene Rechnung mit der Reparatur zu beauftragen und zu ermächtigen, all-
fällige Reparaturkosten beim Versicherer geltend zu machen und einzuziehen. Soweit keine vollständige Deckung
des Schadens durch die Versicherung erfolgt, hat der Käufer umgehend alle aussichtsreichen Ansprüche gegen die
Versicherung und/oder den Schädiger auf eigene Kosten notfalls gerichtlich geltend zu machen. Zahlungen aus
dem Titel der Wertminderung sind an den Verkäufer auszufolgen und im Rahmen der Endabrechnung als Zahlungen
gemäß Punkt VII.6. zu berücksichtigen.

XI. Versicherung
1. Der Käufer hat für das Fahrzeug für die gesamte Vertragsdauer eine Haftpflicht- und Vollkaskoversi-

cherung bei einer österreichischen Versicherung abzuschließen und aufrecht zu erhalten. Der Versi-
cherungsschutz hat zumindest die Risken Diebstahl, Vandalismus, Elementarschäden und selbstverschuldete
Beschädigung abzudecken. Der auf Risiko des Käufers vereinbarte Selbstbehalt darf weder die Grenze von fünf Pro-
zent der Versicherungssumme noch den Betrag von EUR 1.000,00 übersteigen.

2. Die vereinbarte Versicherungsdeckung ist dem Verkäufer über dessen Aufforderung durch Übersendung einer
Kopie des Versicherungsvertrages nachzuweisen. Der Käufer hat die sofortige Vinkulierung der Vollkasko-
versicherung zu Gunsten des Verkäufers zu veranlassen; der Sperrschein ist ehest möglich an den Ver-
käufer zu übermitteln. Der Verkäufer ist berechtigt nicht aber auch verpflichtet, die Zustimmung des Versicherers
selbst einzuholen und eine dahingehende Bestätigung von diesem einzufordern. Der Käufer ermächtigt hiermit sowohl
den Verkäufer als auch den Versicherer, dass der Verkäufer jederzeit sämtliche Informationen über das Versiche-
rungsverhältnis (insbesondere Deckungsumfang und Prämienrückstände) direkt beim Versicherer abfragen kann.

3. Der Verkäufer ist im Fall des fehlenden oder zu geringen Versicherungsschutzes berechtigt aber nicht verpflichtet,
auf Kosten des Käufers für eine entsprechende Versicherungsdeckung zu sorgen. Von einem Prämienrückstand hat
der Käufer den Verkäufer umgehend zu verständigen.

4. Wenn und soweit vom Käufer ein Selbstbehalt vereinbart wird, erfolgt dies auf dessen Risiko und haftet er dem Ver-
käufer gegenüber im Schadensfall daher (zumindest) in diesem Umfang. Wenn, soweit und solange der Käufer für
keine ausreichende Versicherungsdeckung sorgt oder ihm bzw. Dritten, denen das Fahrzeug vom Käufer überlas-
sen wurde, Obliegenheitsverletzungen anzulasten sind, die zur (teilweisen) Leistungsfreiheit der Versicherung
führen, haftet der Käufer dem Verkäufer für den daraus entstehenden Schaden.

5. Wenn und soweit der Käufer in diesem Vertrag die Option einer Restschuldversicherung gewählt hat, ermächtigt er
den Verkäufer, in seinem Namen und auf seine Kosten den Beitritt zum bestehenden Gruppenversicherungsvertrag
zwischen dem Verkäufer und der CARDIF-Versicherungsgruppe, 1010 Wien – der CARDIF Assurance VIE, FN
166732w für das Risiko Tod und der CARDIF-Assurances Risques Divers, FN 166734 y für das Risiko Arbeitsun-
fähigkeit bzw. Arbeitslosigkeit – zu jenen dem Käufer übergebenen Versicherungsbedingungen zu erklären. Der
Käufer hat demnach einen unmittelbaren Anspruch gegen die Versicherung(en) auf die vertragsgemäße Versiche-
rungsleistung jedoch ausschließlich auf Auszahlung derselben an den Verkäufer, der diese auf Verbindlichkeiten des
Käufers aus diesem Ratenkaufvertrag anzurechnen hat. Die Versicherungsprämie(n) sind entweder als Einmalprä-
mie beim Vertragsabschluss oder jeweils mit den monatlichen Raten zur Zahlung an den Verkäufer fällig. Der Ver-
käufer weist ausdrücklich auf die in den Versicherungsbedingungen enthaltenen umfassenden
Ermächtigungen zugunsten der Versicherung sowohl hinsichtlich des Datenschutzes als auch der ärzt-
lichen Verschwiegenheitspflicht hin als auch auf die darin geregelte Warte- und Karenzzeiten. Der Käu-
fer ist verpflichtet im Schadensfall umgehend eine entsprechende Schadenmeldung an den Versiche-
rer zu erstatten. Der Käufer erklärt ausdrücklich bis auf Widerruf mit der Verarbeitung und Weiterlei-
tung seiner persönlichen Daten im Sinn des Punktes XVII.3. und der zur Abwicklung allfälliger Scha-
densfälle erforderlichen Daten an die beiden genannten Versicherungen einverstanden zu sein, wobei
Punkt XVII.3. sinngemäß gilt.

XII. Gefahrentragung und Haftung
1. Ab dem Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Übergabe des Fahrzeuges an den Käufer trifft diesen die Sachgefahr,

sodass er unabhängig von einer allfälligen Beschädigung, eingeschränkten Benutzbarkeit, dem Untergang bzw.
(wirtschaftlichen) Totalschaden, Diebstahl oder der Veruntreuung des Fahrzeuges seine laufenden vertraglichen
Pflichten, insbesondere die Bezahlung der vereinbarten Raten, zu erfüllen und den wirtschaftlichen Nachteil zu tra-
gen hat. Für Mängel, die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe vorgelegen haben und damit Gewährleistungsan-
sprüche auslösen, gelten die Regelungen des Punktes IX.

2. Wenn sich der Verkäufer zur Erfüllung dieses Vertrages Dritter bedient, haftet er dem Käufer, so dieser kein Ver-
braucher ist, nur für sein Auswahlverschulden und auch nur für den Fall groben Verschuldens solcher Personen.

XIII. Rücktrittsrecht und vorzeitige Erfüllung
1. Eine ordentliche Kündigung des Vertrages ist ausgeschlossen. Jeder Vertragspartner kann jedoch beim Vorliegen

wichtiger Gründe nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen vom Vertrag zurücktreten.
2. Dem Verkäufer steht das Rücktrittsrecht zu, wenn

a) der Käufer mit Zahlungen länger als sechs Wochen in Verzug gerät und ihn der Verkäufer unter Androhung des 
Terminsverlustes und unter Setzung einer Nachfrist von zumindest zwei Wochen erfolglos gemahnt hat,

b) der Käufer vom Fahrzeug einen vertragswidrigen oder nachteiligen Gebrauch macht, so z.B. wenn der Käufer vor
geschriebene Wartungsarbeiten oder Reparaturen nicht oder nicht durch befugte Werkstätten durchführen lässt, 
ohne Zustimmung des Verkäufers die vereinbarte Einsatzart erheblich ändert, das Fahrzeug unzulässigerweise 
ins Ausland verbringt, an Dritte weitergibt oder dem Verkäufer das Besichtigungsrecht verweigert,

c) (auch nur einer) der Käufer ein Vermögensverzeichnis ablegt, ein Konkursverfahren über dessen Vermögen eröff-
net oder mangels Masse abgewiesen wird und dadurch die Erfüllung des Vertrages gefährdet ist,

d) (auch nur einer) der Käufer beim Vertragsabschluss in wesentlichen Punkten unrichtige Angaben gemacht, bzw. 
wesentliche Tatsachen oder Umstände verschwiegen hat oder seinen Meldepflichten gemäß den Punkten VI.11. 
oder XVII.4. nicht nachkommt und dem Verkäufer deshalb die Aufrechterhaltung des Vertrages nicht zumutbar ist,

e) der Käufer entgegen seiner Verpflichtung die in Punkt VI.4. genannten Urkunden nicht umgehend an den Ver-
käufer zurückstellt,

f) die vereinbarte Kasko- oder Haftpflichtversicherung nicht abgeschlossen bzw. aufrecht erhalten wird oder aus 
sonstigen Gründen (z.B. Prämienrückstand, Obliegenheitsverletzungen etc.) keine Deckung gegeben ist oder

g) das Fahrzeug untergeht oder gestohlen bzw. veruntreut wird und nicht innerhalb von zwei Monaten wiederum 
aufgefunden werden kann.

3. Dem Käufer steht das Rücktrittsrecht im Fall des Punktes XIII.2. lit. g) wie auch für den Fall zu, dass ihm eine Fort-
setzung des Vertrages aufgrund des Verhaltens des Verkäufers ebenso unzumutbar ist wie eine schriftliche Auffor-
derung an diesen, seinen vertraglichen Verpflichtungen umgehend nachzukommen.

4. Ist der Käufer Konsument hat er das Recht, den Vertrag vorzeitig zur Gänze zu erfüllen und damit Eigentum am Fahr-
zeug zu erwerben; hinsichtlich der vorzeitigen teilweisen Erfüllung wird auf Punkt VII.6. verwiesen. In diesem Fall
hat der Verkäufer dem Käufer den Abrechnungswert bekannt zu geben, der unter sinngemäßer Anwendung des
Punktes XV.5. mit folgenden Abweichungen zu ermitteln ist:
a) die Zinsgutschrift errechnet sich durch kontokorrentmäßige Abzinsung auf Basis des aktuellen Sollzinssatzes;
b) für den Fall der Vereinbarung eines Fixzinssatzes (Punkt VII.4.) und eines Abrechnungswertes von mehr als EUR   

10.000,00 (ohne Einrechnung dieser Entschädigung) ist der Verkäufer berechtigt, zusätzlich eine Entschädigung 
zu berechnen, die sich – sollte die Restlaufzeit des Vertrages ein Jahr nicht übersteigen – mit 0,5 Prozent und in 
allen übrigen Fällen mit 1 Prozent des Abrechnungswertes bemisst.

XIV. Rückstellung bzw. Einzug des Fahrzeuges
1. Für den Fall des Rücktritts hat der Käufer das Fahrzeug umgehend, längstens jedoch binnen sieben Tagen im ver-

tragsgemäßen (Punkt VI.6.) und verkehrssicheren Zustand mit allen zum Fahrzeug gehörigen Papieren (Zulas-
sungsschein, Serviceheft, letztem Prüfgutachten gemäß § 57a KFG, Bedienungsanleitungen etc.), Schlüsseln und
mitgeliefertem Zubehör an den einstigen Lieferanten zurückzustellen, widrigenfalls der Verkäufer berechtigt ist, das
Fahrzeug jeweils auf Kosten des Käufers einzuziehen bzw. den vertragsgemäßen Zustand herstellen zu lassen. Ist
der Käufer Unternehmer, ist jegliches Zurückbehaltungsrecht des Käufers ausgeschlossen.

2. Mangels fristgerechter Rückstellung des Fahrzeuges ermächtigt der Käufer, so er Unternehmer ist, den Verkäufer,
dessen Mitarbeiter und die von diesem mit dem Einzug beauftragten Dritten hiermit bereits ausdrücklich und unwi-
derruflich, die vom Käufer genutzten Grundstücke, Gebäude und sonstige Räumlichkeiten, wo sich das Fahrzeug
befindet oder befinden könnte, zu betreten und im Fall der Versperrung öffnen zu lassen.

3. Für den Fall der vom Käufer verschuldeten verzögerten Rückstellung ist dieser zur Bezahlung einer Konventional-
strafe in Höhe eines Dreißigstels der zuletzt geschuldeten Monatsrate für jeden Tag des Verzuges verpflichtet.

4. Bei Rückgabe muss das Fahrzeug in einem dem Alter und der vertragsgemäßen Fahrleistung entsprechenden Erhal-
tungszustand, frei von Schäden sowie verkehrs- und betriebssicher sein. Über den Zustand wird bei Rückgabe ein
gemeinsames Protokoll angefertigt und von beiden Vertragspartnern oder ihren Bevollmächtigten unterzeichnet. 

XV. Abrechnung des Vertrages bei Rücktritt
1. Nach Rückstellung des Fahrzeuges wird der Verkäufer zunächst ein Gutachten eines gerichtlich beeideten Sach-

verständigen auf Basis des Händlereinkaufswertes einholen und versuchen, das Fahrzeug bestmöglich zu verkau-
fen, wobei der Verkäufer – ausgenommen den Fall des Punktes XV.2. – lediglich zu einem Verkauf an einen Unter-
nehmer unter Ausschluss der Gewährleistung verpflichtet ist.

2. Dem Käufer steht es jedoch frei, dem Verkäufer spätestens bei der Rückstellung einen konkreten Kaufinteressen-
ten mit zweifelsfrei ausreichender Bonität zu nennen, wobei dem Verkäufer von diesem ein verbindliches schriftli-
ches Kaufanbot zu stellen und die im Fall der Annahme binnen drei Werktagen fällige Kaufpreiszahlung fristgerecht
zu leisten ist, widrigenfalls dem Verkäufer das Recht zukommt, nach Gewährung einer angemessenen Nachfrist
vom Kaufvertrag zurückzutreten. Ein solches Kaufanbot hat der Verkäufer nur dann zu akzeptieren, wenn im Fall des
Erwerbs durch einen Unternehmer jegliche Haftung des Verkäufers für Gewährleistung ausgeschlossen und im Fall
des Erwerbs durch einen Verbraucher die Gewährleistungsverpflichtung gemäß § 9 Abs. 1 KSchG auf ein Jahr ver-
kürzt wird. Dem Verkäufer bleibt es jedoch unbenommen, das Fahrzeug zum selben oder einem höheren als dem
vom Kaufinteressenten gebotenen Kaufpreis an einen Dritten ohne weitere Verständigung zu veräußern. Die ver-
spätete oder vertragswidrige Nennung eines Kaufinteressenten muss vom Verkäufer nicht berücksichtigt werden.

3. Wenn ein Verkauf an einen vom Käufer namhaft gemachten Kaufinteressenten nicht zustande kommt und das Fahr-
zeug durch den Verkäufer im Rahmen eines Leasing- oder Ratenkaufvertrages an einen Dritten weitergegeben wird,
gilt bei der Endabrechnung der mit dem Neukunden vereinbarte Anschaffungswert, zumindest aber der Schätzwert
als Verwertungserlös.

4. Im Fall eines durch den Verkäufer ausgesprochenen Rücktritts, hat der Käufer im Fall seines Verschuldens an der
Vertragsauflösung nicht nur die Kosten der Erstellung des Sachverständigengutachtens zu tragen, sondern auch
eine Verwertungskostenpauschale in Höhe von EUR 600,00 inkl. USt..

5. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer für den Fall des Rücktritts den Abrechnungswert zu bezahlen.
Dieser errechnet sich aus
a) der Summe der ab dem Zeitpunkt der Vertragsauflösung folgenden Monatsraten einschließlich der Schlussrate,
b) abzüglich einer Zinsgutschrift wegen ersparter Finanzierungskosten ermittelt durch die kontokorrentmäßige 

Abzinsung dieser Raten auf der Grundlage des von der Österreichischen Nationalbank zuletzt veröffentlichten 
Monatsdurchschnittswertes des 3-Monats-EURIBOR oder des jeweils aktuellen Sollzinssatzes, wenn der Käufer 
Verbraucher ist und ihn an der Vertragsauflösung kein Verschulden trifft,

c) zuzüglich rückständiger Raten und sonstiger Forderungen des Verkäufers einschließlich Verzugszinsen und
d) abzüglich des erzielten Verwertungserlöses und/oder einer allfälligen Versicherungsleistung.

6. Sollte der Verkäufer trotz entsprechender Bemühungen das Fahrzeug nicht binnen vier Wochen nach der Vorlage
des Sachverständigengutachtens zumindest zu dem darin angeführten Schätzwert verwerten können, ist der
Abrechnungswert zur sofortigen Zahlung fällig, wobei vorläufig als Verwertungserlös ein Anteil von 90 Prozent des
Schätzwertes anzusetzen ist. Sobald die Verwertung abgeschlossen ist, ist der tatsächlich erzielte Verkaufserlös
entsprechend ein- und der Vertrag endgültig abzurechnen.

XVI. Fahrzeugeinzug und Abrechnung des Vertrages ohne Rücktritt
1. Unabhängig von seinem Recht zum Vertragsrücktritt gemäß Punkt XIII.2. hat der Verkäufer in den dort angeführten

Fällen auch das Recht, unter Aufrechterhaltung des Vertrages den Käufer zur Rückstellung des Fahrzeuges aufzu-
fordern bzw. dieses einzuziehen.

2. Mit der erfolgten Rückstellung bzw. dem Einzug des Fahrzeuges gemäß diesem Vertragspunkt erlischt der verein-
barte Eigentumsvorbehalt gemäß Punkt V. und hat der Verkäufer ab diesem Zeitpunkt das Fahrzeug für den Käufer
inne, der damit daran das unbeschränkte Eigentumsrecht erwirbt. Die Verpflichtung des Käufers zur Bezahlung der
monatlichen Kaufpreisraten ruht ab diesem Zeitpunkt.

3. Für diesen Fall erteilt der Käufer dem Verkäufer hiermit jedoch bereits den unwiderruflichen Auftrag, das Fahrzeug
in seinem Namen an einen Dritten zu verkaufen, und verzichtet bis zum Abschluss der Verwertung auf dessen Her-
ausgabe. Sowohl für die Verwertung als auch für die Abrechnung des Vertrages gelten die Regelungen des Punktes
XV. sinngemäß.

XVII. Sonstige Bestimmungen
1. Der Käufer darf Rechte aus diesem Vertrag nur mit Zustimmung des Verkäufers an Dritte übertragen. Der Verkäu-

fer ist zur Übertragung von Ansprüchen und Rechten aus diesem Vertrag auf Dritte befugt, wenn dadurch die
Rechtsposition des Käufers nicht oder nur in zumutbarem Umfang verschlechtert wird.

2. Erfüllungsort ist Salzburg. Für alle wie immer gearteten Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die aus-
schließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes der Stadt Salzburg vereinbart. Wird der
Vertrag mit mehreren Käufern geschlossen und hat nur einer davon seinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich,
wird zusätzlich auch noch dessen inländischer Gerichtsstand vereinbart, wobei die Wahl zwischen mehreren ver-
einbarten Gerichtsständen dem Verkäufer zukommt. Diese Gerichtsstandvereinbarung gilt nur soweit, als es sich
beim Käufer um einen Unternehmer handelt. Ist der Käufer Verbraucher und hat dieser zum Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich, vereinbaren die Vertragsparteien
die Zuständigkeit jenes österreichischen Gerichtes, das für diesen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt örtlich
zuständig ist. Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.

3. Der Verkäufer teilt im Sinne des Datenschutzes mit, dass er folgende Daten des Käufers automationsunterstützt
verarbeitet: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Fahrzeugmodell, Vertragsdauer, Höhe und Fälligkeit der jeweils offe-
nen Verbindlichkeit und Daten betreffend die (gerichtliche) Betreibung offener Forderungen gegen den Käufer. Der
Käufer ist damit, wie auch mit der Weiterleitung (Übermittlung) dieser Daten und Informationen an die vom Kredit-
schutzverband von 1870 geführte Konsumentenkredit- und/oder Warenkreditevidenz zu Zwecken der Wahrung von
Gläubigerinteressen und mit der Abfrage seiner Daten von dort einverstanden, wie auch mit der Weiterleitung eines
Teils dieser Daten (Namen, Geburtsdatum, Anschrift, E-Mail-Adresse, Fahrzeugmodell und Vertragsdauer) an die
Firma Mercedes-Benz Österreich Vertriebsgesellschaft m.b.H. zum Zwecke der Verwaltung, Abwicklung oder
Abrechnung dieses Vertrages und zu Marketing- und Werbezwecken. Dem Käufer steht das Recht zu, diese Einwil-
ligungserklärung jederzeit zu widerrufen.

4. Der Käufer hat dem Verkäufer jede Änderung seines Wohn- oder Unternehmenssitzes vorab schrift-
lich mitzuteilen. Der Käufer muss den Verkäufer auch umgehend von wesentlichen Veränderungen sei-
ner wirtschaftlichen Lage bzw. innerhalb seiner gesellschaftsrechtlichen Beteiligungsverhältnisse und
vom Eintritt sonstiger in Punkt XIII.2. lit. c) angeführter Umstände verständigen. 

5. Rechtsgeschäftliche Erklärungen des Verkäufers an die jeweils zuletzt bekannt gegebene Adresse des Käufers gel-
ten diesem als zugegangen. Erklärungen an einen von mehreren Käufern gelten dadurch allen Vertragspartnern des
Verkäufers als zugegangen, soweit sie Unternehmer sind.

6. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages können ausschließlich mit Mitarbeitern des Verkäufers, nicht aber
mit dem Lieferanten vereinbart werden.

7. Unstimmigkeiten zwischen den Vertragsparteien sind tunlichst einvernehmlich, nötigenfalls gerichtlich zu lösen. Es
besteht kein außergerichtliches Beschwerde- oder Schlichtungsverfahren.

XVIII. Belehrung über ein Rücktrittsrecht nach dem KSchG
1. Ist der Käufer Verbraucher, kann er von seinem Angebot bzw. vom Vertrag zurücktreten, wenn ohne

seine Veranlassung für seine Einwilligung maßgebliche Umstände, die der Unternehmer im Zuge der
Vertragsverhandlungen als wahrscheinlich dargestellt hat, nicht oder nur in erheblich geringerem Aus-
maß eintreten. Maßgebliche Umstände sind die Erwartung der Mitwirkung oder Zustimmung eines Drit-
ten, die erforderlich ist, damit die Leistung des Unternehmers erbracht oder vom Verbraucher ver-
wendet werden kann, die Aussicht auf steuerrechtliche Vorteile, eine öffentliche Förderung oder einen
Kredit.

2. Der Rücktritt kann binnen einer Woche erklärt werden. Die Frist beginnt zu laufen, sobald für den Ver-
braucher erkennbar ist, dass die in Punkt XVIII.1. genannten Umstände nicht oder nur in erheblich
geringerem Ausmaß eintreten und er eine schriftliche Belehrung über dieses Rücktrittsrecht erhalten
hat. Das Rücktrittsrecht erlischt jedoch spätestens einen Monat nach der vollständigen Erfüllung des
Vertrages durch beide Vertragspartner. Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, wenn er
bereits bei den Vertragsverhandlungen wusste oder wissen musste, dass die maßgeblichen Umstän-
de nicht oder nur in erheblich geringerem Ausmaß eintreten, der Ausschluss des Rücktrittsrechts im
einzelnen ausgehandelt worden ist oder der Unternehmer sich zu einer angemessenen Anpassung des
Vertrages bereit erklärt hat. Für die Rücktrittserklärung gelten die vorstehenden Ausführungen sinn-
gemäß.

XIX. Belehrung über die Folgen des Zahlungsverzugs
Der Käufer wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Verkäufer im Fall des Zahlungsverzuges berechtigt ist,
den Vertrag aufzulösen, das Fahrzeug einzuziehen und zu verwerten. In diesem Fall muss der Käufer damit rechnen,
dass der Verwertungserlös die Forderung des Verkäufers aus der Vertragsabrechnung nicht vollständig abdeckt,
sodass eine teilweise nicht unerhebliche Restforderung aus der Vertragsabrechnung verbleiben kann, was zu
schwerwiegenden Folgen führen (z.B. Zwangsversteigerung) und die Erlangung eines Kredites erschweren kann.


